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Sie suchen ein schönes Geschenk, etwas Passendes für Ihre Lieben? Möglicherweise 
können wir Ihnen weiterhelfen.   
 

In Kooperation mit Winterhäuser Betrieben haben wir ein Gutscheinsystem eingeführt, bei dem 
der Wert des Gutscheins bei den teilnehmenden Betrieben gegen Waren oder Dienstleistungen 
eingelöst werden kann. Unsere Jubilare werden bereits mit solchen Gutscheinen beschenkt. 
 

Wenn Sie noch auf der Suche nach einem passenden Geschenk sind, können Sie im Rathaus 
solch einen Gutschein erwerben. Die beschenkten Personen können diesen Gutschein bei den 
teilnehmenden Betrieben im Ort einlösen. Informationen über die teilnehmenden Betriebe 
können dem Gutschein entnommen werden.  
 

Weitere Informationen erhalten Sie im Rathaus Winterhausen während der Öffnungszeiten 
telefonisch unter der Nummer 09333/214 oder persönlich, aber auch per E-Mail unter 
rathaus@winterhausen.de. 
 

Vielen Dank für Ihr Interesse und viele Grüße! 

 
Christian Luksch 
1. Bürgermeister 

 
 

Die im Rathaus erworbenen Gutscheine können Sie bei den folgenden Winterhäuser 
Betrieben einlösen:  
 

Lebensmittel      Gaststätten  
Hofladen Manuela und Klaus Trunk   Sportgaststätte  
Weingut Frank Meyer     Schützenhaus  
Getränkehandel Trunk     Café Kümmel  
Brennerei Michael Lorenz  
Imkerei Annette und Andreas Richter  
Imkerei Franz Escher  
Bäckerei Andreas Rother  

 

Freizeit      Dienstleister  
  Theater Sommerhaus     Friseurin Daniela Luksch 
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Bekanntmachungen
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Rathaus Winterhausen - Hinweise 
 

Öffnungszeiten: 
 

 

Dienstag bis Freitag: 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 

Hinweis: 
Die Gemeindeverwaltung Winterhausen ist am Freitag, 31.05.2024, nicht 
besetzt. 
 

Die Bürgersprechstunden finden jeweils donnerstags von 17.30 Uhr bis 19.00 
Uhr statt. 
 

Dringende Verwaltungsangelegenheiten können in der Verwaltungsgemeinschaft 
Eibelstadt, Tel. 09303/9061-0, erledigt werden. 

 
 

Terminabstimmung per Telefon oder Mail weiterhin möglich: 
 

 über die Telefonnummer der Gemeinde Winterhausen: Tel. 09333/214 
 über die E-Mail-Adresse des Marktes Winterhausen: rathaus@winterhausen.de 

 
 

 

Christian Luksch 
1. Bürgermeister 

 

 
 
 
Mitteilung aus dem Einwohnermeldeamt
In der Zeit vom 01.04.2024 – 30.04.2024

Anmeldungen            43 Personen
Abmeldungen            41 Personen
Geburten              0 Geburten
Sterbefälle              1 Person
Einwohnerzahl zum 02.05.2024       1.481 Personen (+ 87 Nebenwohnsitze) 

Rathaus geschlossen
Die Außenstelle der Verwaltungsgemein-
schaft Eibelstadt (Rathaus Winterhausen) ist 
am

Freitag, 31. Mai 2024 
(Brückentag Fronleichnam)

geschlossen.
Dringende Verwaltungsangelegenheiten kön-
nen Sie telefonisch in der Verwaltungsge-
meinschaft Eibelstadt, Tel. 09303/9061- 0, 
erledigen oder erfragen.

Christian Luksch
1. Bürgermeister

Zur Information

Nächste Altpapiersammlung im 
Oktober 2024

-------------------------------------------------------
Die nächste Altpapiersammlung findet 
durch die Jugendmusikkapelle 
am Samstag, den 26. Oktober 2024, 
statt.

Christian Luksch, 
1. Bürgermeister
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Wasserversorgung
Ansprechpartner Messstellenservice 

(Wasserzähler)
Für technische Fragen hinsichtlich der Wasserzähler 
stehen Ihnen von der Mainfranken Netze GmbH 
folgende Ansprechpartner zur Verfügung:
Herr Thomas Baunach Tel.: 09 31/36-14 49 
E-Mail: Thomas2.Baunach@mainfrankennetze.de
Herr Otto Emmerling Tel.: 09 31/36-12 50 
E-Mail: otto.emmerling@mainfrankennetze.de
Den Austausch der Wasserzähler (ausgenommen 
Gartenwasserzähler) übernehmen die Monteure der 
Mainfranken Netze GmbH und ist für Sie kostenlos. 
Dies geschieht aus eichrechtlichen Gründen. Damit 
wird sichergestellt, dass der Zähler Ihren Verbrauch 
mit der notwendigen Genauigkeit misst. Der Monteur 
führt einen Ausweis mit sich, der auf Ihren Wunsch hin 
vorgezeigt werden kann.
Für den Fall, dass Sie am Tag des Zählerwechsels keine 
Zeit haben oder nicht anwesend sein sollten, wird Ihnen 
ein Schreiben im Briefkasten mit einer Terminvorgabe 
hinterlegt. Sollten Sie an der Terminvorgabe ebenfalls 
verhindert sein, kontaktieren Sie bitte den Monteur, der 
auf den Schreiben hinterlegt wurde. 

Version 09/21 - MB Nr. 3, 10, 17, 23,  

 

Ein offener Bücherschrank am Bürgerhaus  
Gratis-Literatur 

Rund um die Uhr darf gestöbert und getauscht werden 
 

Vor der Bücherei steht ein sogenannter “offener Bücherschrank”. Der Markt Winterhausen möchte mit diesem 
Bücherschrank dazu beitragen, dass gute Bücher von vielen Personen gelesen werden können.  
  

Der “offene Bücherschrank” funktioniert ganz einfach: Einfach nehmen, geben oder leihen! Der größte Unterschied 
zu einer Bücherei: Es gibt keine Anmeldeformulare, keine Leihfristen oder bestimmte Öffnungszeiten. Für jeden 
sollte etwas zum Lesen dabei sein, auch für Kinder. Geplant sind folgende Kategorien: Kinder- und Jugendbücher, 
Sachbücher und Belletristik. 
  

Nehmen was einem gefällt und zurücklassen, was man nicht mehr braucht, aber auch nicht wegwerfen will – das 
ist das grundlegende Konzept der öffentlichen Bücherschränke. Viele Bücher werden nur einmal gelesen und dann 
nie wieder. Statt sie dann aber wegzuwerfen, kann man sie in den Bücherschrank stellen. 
 

Spielregeln für unseren Bücherschrank: 

 

1. Es können ein oder mehrere Bücher mitgenommen werden, egal ob eines wieder 
 hineingestellt, das Buch zurückgebracht wird oder auch nicht. 
2. Hier soll wertvolle Literatur einen Platz finden. 
3. Bücher mit folgenden Inhalten sind nicht erlaubt: rassistisch, nationalistisch, 
 pornografisch, gewalttätig, jugendgefährdend, in irgendeiner Weise aufhetzend! 
4. Keine Kisten und Taschen ablegen. 
5. Nur Bücher in einem ordentlichen Zustand abgeben. 
 
 

Jeder ist eingeladen, am Bücherschrank vorbeizuschauen. 
 

gez. Christian Luksch 
1. Bürgermeister 

 

 

 
 
 
 

Mitteilungsblatt Winterhausen Nr. 4, 10, 

18, 23  

 
 

NOTFALLMAPPE 
 

Informationen  
für Seniorinnen und Senioren 

 

Vom Landratsamt Würzburg wurde unter der 
Federführung der Fachstelle für Seniorenfra-
gen eine Notfallmappe entwickelt, die auf die 
Bedürfnisse der Seniorinnen und Senioren 
ausgelegt wurde. 
 
In dieser Notfallmappe kann alles Wichtige 
eingetragen werden, wie zum Beispiel Adres-
sen, medizinische Daten, Informationen 
über Versicherungen und Verträge, Patien-
tenverfügung bis hin zu Nachlassangele-
genheiten, was im Ernstfall weiterhelfen kann. 
 
Außerdem gibt es einen Notfallausweis zum 
Heraustrennen (bitte vom Arzt unterschreiben 
lassen). 
 
Sollten Sie Interesse haben, erhalten Sie diese 
Mappe im Rathaus Winterhausen kostenlos. 
 
Christian Luksch 
1. Bürgermeister 
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Mitteilungsblatt Winterhausen – erscheint regelmäßig im Februar (04), Mai (10), August (16), November (22) 

 
 
 
 
 
 

Geschwindigkeits- 
begrenzungen 

 
 

Wir bitten die Verkehrsteilnehmer, ihre 
Geschwindigkeit den Verkehrsverhältnissen 
anzupassen und sich an die vorgeschriebene 
Geschwindigkeitsbegrenzung im Ortsbereich 
und in den 30 km/h-Zonen zu halten.  
 
 

Fahren Sie langsam! 
 
 

Denken Sie an die 
Sicherheit der anderen Verkehrsteilnehmer,  
insbesondere der Kinder! 
 
Christian Luksch 
1. Bürgermeister 
 

 

erscheint in jedem Heft 

 
 
 

 

Bauhof  
Gemeinde Winterhausen 

 - Fuchsstadter Straße 19 -  
 

Bauhofleiter: Christian Baumann 
   Tel.Nr. 0177-7129728 
 
 

Ansprechzeiten: 
 

 

 Mo.-Mi. 07.00 – 16.00 Uhr 
 Do. 07.00 – 15.30 Uhr 
 Fr. 07.00 – 11.00 Uhr 
 

 

 

 
 
 

 

Öffnungszeiten 
des Wertstoffhofes 
Südliches Maintal 

- Mainparkring 1 - Eibelstadt 
 

 
 

Dienstag  14.00 – 18.00 Uhr 
 

Donnerstag 14.00 – 18.00 Uhr 
 

Samstag 09.00 – 14.00 Uhr 
 

 
 
 
 Briefbögen - Visitenkarten

bei
Phylokarte Print GmbH

info@phylokarte.de

Anzeige

Gemeinderat
Aus der Gemeinderatssitzung vom 26.03.2024

Kinderhaus Rappelkiste, Erweiterung - Präsen-
tation der bisherigen Planungen

Die vorliegenden Planungen, wie sie sich u.a. nach Abstim-
mung mit der Fachaufsicht am Landratsamt und dem Förd-
ergeber – Regierung von Unterfranken – ergeben haben, 
werden vorgestellt.

Die Vorstellung erfolgt anhand einer Präsentation des 
1. Bürgermeisters, des Architekten und der beteiligten 
Fachplaner.

Die Präsentation wird zur Dokumentation der Niederschrift 
beigefügt.

Beschluss:

Der Marktgemeinderat nimmt die bisherigen Planungen zu-
stimmend zur Kenntnis.

Einstimmig beschlossen
Ja: 10  Nein: 0  Anwesend: 10  Persönlich beteiligt: 0  

Kinderhaus Rappelkiste - Auftragsvergabe 
Durchführung VGV-Verfahren 
Architekturplanung

Mit Beschluss des Marktgemeinderats vom 17.02.2022 
wurde beschlossen, dass das Kinderhaus Rappelkiste um 
eine zweigruppige Krippengruppe erweitert werden soll. In-
folgedessen wurden im Rahmen einer beschränkten Aus-
schreibung sieben Büros angeschrieben und aufgefordert, 
Angebote für das Bauvorhaben einzureichen. Von diesen 
sieben Büros haben vier Angebote vorgelegt. Nach Prü-
fung und Bewertung der Angebote erzielte das Büro Stahl 
Lehmann Architekten aus Würzburg die höchste Punktzahl 
und reichte damit das wirtschaftlichste Angebot ein. Dar-
aufhin wurde das Architekturbüro beauftragt, die Leistungs-
phasen 1 bis 9 gemäß § 34 Abs. 3 HOAI für das Projekt 
stufenweise durchzuführen. Nach der Auftragserteilung 
wurden die Leistungsphasen 1 bis 3 nach HOAI beauftragt 
und vom Büro erbracht.

Die aktuellen Gesamtkosten belaufen sich derzeit auf 
4,4 Mio. Euro brutto. Die Pläne und die detaillierten Kosten 
wurden im Vorfeld vorgestellt. Somit stünde dem Architek-
turbüro ein Honorar von etwa 271.000 Euro netto für die 
Leistungsphasen 1 bis 9 zur Verfügung.

Nach Berechnung des Gesamtauftragswerts für das Ar-
chitektenhonorar wird der EU-Schwellenwert für Architek-
ten- und Ingenieurleistungen in Höhe von 221.000 € netto 
überschritten. Daher müssen die Architekten- und Ingeni-
eurleistungen erneut im Rahmen eines VgV-Verfahrens 
(Europaweite Ausschreibung) vergeben werden, das von 
einem entsprechend qualifizierten Projektsteuerungsbüro 
durchgeführt werden soll.

Die Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen 
erfolgt im Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbe-
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werb. Es handelt sich um ein zweistufiges Verfahren. Im 
ersten Schritt bewerben sich Interessenten. Geeignete In-
teressenten werden aufgefordert, Angebote abzugeben. 
Die Vergabestelle und das Auswahlgremium verhandeln 
danach mit den Bietern über deren Angebote. Zuletzt er-
teilt sie den Zuschlag auf das Angebot mit dem besten 
Preis-Leistungs-Verhältnis.
Hierfür wurden sechs Büros um Vorlage eines Angebotes 
gebeten. Drei Angebote wurden vorgelegt, die Angebots-
summen lagen dabei zwischen 10.299,45 € und 
11.376,40 € brutto.
Günstigster Bieter ist das Architekturbüro Geiger, 
97318 Kitzingen, mit einer Angebotssumme von brutto 
10.299,45 € für die Durchführung des VgV-Verfahrens für 
die Architekturleistungen Die Haushaltsmittel stehen zur 
Verfügung.

Beschluss:

Aufgrund des Angebotes vom 17.01.2024 in Höhe von 
10.299,45 € brutto wird der Auftrag zur Durchführung des 
VgV-Verfahrens für die Architekturleistungen an das Archi-
tekturbüro Geiger aus 97318 Kitzingen vergeben.

Die Verwaltung wird beauftragt, das VgV-Verfahren für die 
Architekturleistungen einzuleiten.

Einstimmig beschlossen
Ja: 10  Nein: 0  Anwesend: 10  Persönlich beteiligt: 0  

Aus der Gemeinderatssitzung vom 11.04.2024

Antrag auf Erweiterung des bestehenden 
Wochenendhauses auf dem Grundstück 
Fl. Nr. 1423,1424, Im Bromberg

Dem Marktgemeinderat liegt ein Bauantrag für die Erweite-
rung des bestehenden Wochenendhauses auf dem Grund-
stück Fl. Nr. 1423, 1424, Im Bromberg, vor.

Das Grundstück liegt gem. § 30 BauGB im Bebauungs-
plangebiet „Im Bromberg“. 

Durch eine Baukontrolle des Landratsamtes Würzburg 
wurden folgende Punkte festgestellt:

- Das Grundstück wurde vollständig mit Maschen-
drahtzaun mit einer Höhe von ca. 1,50 m einge-
friedet. Lt. Bebauungsplan sind Einfriedungen 
zwischen den Grundstücken mit einer Höhe von 
1,00 m zulässig.

- Es wurden diverse Stützmauern errichtet. Gem. 
Vorgaben des Bebauungsplanes sind Stützmau-
ern über 1,20 m unzulässig. Die bereits errichteten 
Stützmauern erreichen eine Höhe von bis zu 

 1,50 m. 
- Das bestehende Wochenendhaus, welches mit ei-

ner Fläche von 30 m² genehmigt ist, wurde durch 
zwei Anbauten auf eine Gesamtfläche von 

- 56,88 m² erweitert. Lt. Bebauungsplan liegt die 
max. überbaubare Fläche bei 30 m² + 10 m² für 
offene Überdachungen. Die Überschreitung der 
max. Fläche wird seitens des Landratsamtes als 
äußerst kritisch angesehen.

- Nördlich zum bestehenden Gebäude wurde ein 
Metallcontainer mit den Maßen 2,95 m x 2,20 m x 
2,20 m errichtet. Da es sich hierbei um ein Neben-
gebäude handelt, ist dieses gem. Festsetzungen 
des Bebauungsplanes unzulässig. Der Metallcon-
tainer wird seitens des Landratsamtes als kritisch 
angesehen. Gem. Angaben des Bauherrn dient 
der Metallcontainer zur Unterbringung von Werk-
zeugen und Geräten und soll somit auch vor Dieb-
stahl schützen. Der Metallcontainer liegt nördlich 
vom Haus und ist in gleicher Farbe gestrichen. 

Der Bauherr wurde durch Schreiben des Landratsamtes 
vom 09.01.2023 aufgefordert, bis zum 15.04.2023 einen 
Bauantrag mit Beantragung der entsprechenden Befreiun-
gen einzureichen. 

Der geforderte Bauantrag ging am 23.11.2023 beim Markt 
Winterhausen ein. 

Den Unterlagen liegt eine weitere Notiz bei, mit der Fra-
ge, ob eine Brunnenbohrung möglich ist und wenn ja, unter 
welchen Voraussetzungen?

Beschluss:

Dem Marktgemeinderat liegt ein Bauantrag für die nach-
trägliche Genehmigung der Erweiterung des Wochenend-
hauses auf dem Grundstück Fl. Nr. 1423, 1424, Im Brom-
berg, vor. Hinsichtlich der einzelnen Aufzählungen wurden 
folgende Einzelbeschlüsse gefasst: 

1. Der Gemeinderat ist damit einverstanden, dass 
das Grundstück vollständig mit Maschendraht-
zaun mit einer Höhe von ca. 1,50 m eingefriedet 
wurde. Lt. Bebauungsplan sind Einfriedungen zwi-
schen den Grundstücken mit einer Höhe von 

 1,00 m zulässig.

Einstimmig beschlossen

Beschluss: 10 dafür / 0 dagegen

2. Der Gemeinderat ist mit der Errichtung von diver-
sen Stützmauern einverstanden. Gem. Vorgaben 
des Bebauungsplanes sind Stützmauern über 
1,20 m unzulässig. Die bereits errichteten Stütz-
mauern erreichen eine Höhe von bis zu 1,50 m. 

              Einstimmig beschlossen
Beschluss: 10 dafür / 0 dagegen

3. Das bestehende Wochenendhaus, welches mit 
einer Fläche von 30 m² genehmigt ist, wurde 
durch zwei Anbauten auf eine Gesamtfläche von 
56,88 m² erweitert. Lt. Bebauungsplan liegt die 
max. überbaubare Fläche bei 30 m² + 10 m² für 
offene Überdachungen. Die Überschreitung der 
max. Fläche wird seitens des Landratsamtes als 
äußerst kritisch angesehen. Der Gemeinderat ist 
mit dieser baulichen Veränderung einverstanden.

              Einstimmig abgelehnt
Beschluss: 0 dafür / 10 dagegen
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4. Nördlich zum bestehenden Gebäude wurde ein 
Metallcontainer mit den Maßen 2,95 m x 2,20 m x 
2,20 m errichtet. Da es sich hierbei um ein Neben-
gebäude handelt, ist dieses gem. Festsetzungen 
des Bebauungsplanes unzulässig. Der Metallcon-
tainer wird seitens des Landratsamtes als kritisch 
angesehen. Gem. Angaben des Bauherrn dient 
der Metallcontainer zur Unterbringung von Werk-
zeugen und Geräten und soll somit auch vor Dieb-
stahl schützen. Der Metallcontainer liegt nördlich 
vom Haus und ist in gleicher Farbe gestrichen. 
Der Gemeinderat ist mit der Errichtung eines Me-
tallcontainers einverstanden.

Einstimmig abgelehnt
Beschluss: 0 dafür / 10 dagegen

Hinsichtlich der Fragestellung zur Brunnenbohrung wird 
auf die Untere Wasserrechtsbehörde (Landratsamt Würz-
burg) verwiesen. Jedoch kann an dieser Stelle auf den Be-
bauungsplan hingewiesen werden, welcher aussagt, dass 
für die Wasserversorgung zwei gemeinsame Wasserzapf-
stellen für das Wochenendhausgebiet eingerichtet sind. 

Umnutzung einer ehemaligen Gastwirtschaft mit 
2 Wohnungen in ein Wohngebäude mit
6 Wohnungen und einem Büro

Dem Gemeinderat liegt ein Bauantrag für die Umnutzung 
einer ehemaligen Gastwirtschaft mit 2 Wohnungen in ein 
Wohngebäude mit 6 Wohnungen und einem Büro auf 
dem Grundstück Fl.Nr. 115/116 vor.

Das Grundstück liegt nicht im Geltungsbereich eines Be-
bauungsplans.

Der Bauherr möchte die Gastwirtschaft nicht mehr weiter-
betreiben und dafür weitere Wohnungen schaffen.

Normalerweise wären nach der aktuellen Stellplatzsat-
zung für die Gastwirtschaft 22 Stellplätze erforderlich. Für 
die Umnutzung der ehemaligen Gastwirtschaft mit 2 Woh-
nungen in ein Wohngebäude mit 6 Wohnungen müssten 
13 Stellplätze nachgewiesen werden. Im Erdgeschoss 
sind derzeit 5 Stellplätze geplant. 

Die zulässige Grundflächenzahl von 0,6 und GFZ von 1,2 
für MD-Gebiete (Dorfgebiete) wird überschritten. Für die 
Überschreitung wird eine isolierte Abweichung beantragt. 
Die Überschreitungen der GRZ und GFZ sind bereits im 
Bestand vorhanden. Durch die geplante Baumaßnahme 
kommt es zu keiner Veränderung. Die Überschreitung ist 
nach unserer Ansicht städtebaulich vertretbar. Nachbarli-
che Interessen werden dadurch nicht berührt.

Auf der vom öffentlichen Grund uneinsehbaren Dachflä-
che zum Nachbargebäude Fl.Nr. 117 sollen zwei Tages-
lichtspots (Abmessung etwa 47 x 47 cm) zur Belichtung 
der darunter liegenden Räume 1.3.2 und 1.3.4 (Wohnung 
5) eingebaut werden. Da die Fensterabmessungen sehr 

klein und die Fenster in der Dachfläche nicht einsehbar 
sind, deren Einbau aber maßgeblich zur Steigerung der 
Wohnqualität der zukünftigen Nutzer beiträgt, erachten 
wir den Einbau als städtebaulich vertretbar.

Beschluss:

Dem Gemeinderat liegt ein Bauantrag zur Umnutzung 
einer ehemaligen Gastwirtschaft mit 2 Wohnungen zu ei-
nem Wohngebäude mit 6 Wohnungen und einem Büro 
auf dem Grundstück Fl.Nr. 115/116 vor und er stimmt die-
sem zu.

Die zulässige Grundflächenzahl (GFZ) von 0,6 und Ge-
schossflächenzahl (GRZ) von 1,2 für MD-Gebiete (Dorf-
gebiete) werden überschritten. Eine isolierte Abweichung 
für diese Überschreitung wird beantragt und genehmigt. 
Diese Überschreitungen der GRZ und GFZ bestehen 
bereits im Bestand und werden durch die geplante Bau-
maßnahme nicht verändert.

Dem Einbau von zwei Tageslichtspots (Abmessungen 
pro Fenster von etwa 47 x 47cm) in der nicht einsehbaren 
Dachfläche wird ebenfalls zugestimmt.

Von Seiten des Landratsamtes ist zu prüfen, ob mit dem 
vorliegenden Bauantrag die notwendige Anzahl von Stell-
plätzen nachgewiesen ist. 

Einstimmig beschlossen
Ja: 10  Nein: 0  Anwesend: 10  Persönlich beteiligt: 0  

Bekanntgaben des Bürgermeisters - 
öffentlicher Teil -

Mitteilung:

Bürgermeister Luksch gibt bekannt:

Zuschussantrag Reit- und Fahrverein weitere Rechnun-
gen liegen vor: MFN 3.442,97 €, Fa. Göbel 2.555,41 € 
und Stadt Eibelstadt 670,47 €. In der Summe beträgt dies 
6.668,85 €. Es wird ein weiterer Zuschuss in Höhe von 
2.222,95 € (1/3 der Kosten) errechnet. Im Beschluss vom 
06.02.2024 wurde festgehalten, dass der Reit- und Fahr-
verein für noch ausstehende Rechnungen ebenso einen 
Zuschuss erhalten kann. Der Gemeinderat ist in Kenntnis 
gesetzt und einverstanden.

Die von einer Bürgerin in der Bürgerversammlung am 
05.04.2024 angesprochenen Parkflächen in der Alten 
Brückenstraße sollen weiterhin zeitlich beschränkt für 
eine Stunde Parkzeit bleiben. Die Beschränkung gilt zu-
dem nicht werktags zwischen 18.00 Uhr und 7.00 Uhr 
sowie an Sonn- und Feiertagen. Damit hat sich der Ge-
meinderat einverstanden erklärt.

Zur Kenntnis genommen
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Büchereinachrichten 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gemeindebücherei – Treffpunkt für alle – Gemeindebücherei – Treffpunkt für alle – 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

P F I N G S T F E R I E N ! ! ! 
 

Die Bücherei ist in der Zeit vom   22. Mai bis 29. Mai 2024 geschlossen. 
 

Wir sind wieder für Sie da, am 
 

Mittwoch, 05. Juni 2024, 
von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr. 

 

Ihr Bücherei-Team 
 

Tel.Nr. 09333/903411 
E-Mail: Buecherei.Winterhausen@gmx.de 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gemeindebücherei – Treffpunkt für alle – Gemeindebücherei – Treffpunkt für alle – 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mitteilung aus dem Fundbüro

Bei der Maibaumaufstellung ist:

•	 1 Kinderpullover - beigefarben – 
Größe 110, 

am Rathausplatz liegengeblieben 

Dieser kann während der Öffnungszeiten im Rathaus 
abgeholt werden.

Einladung zur 
Jahreshauptversammlung

Werte Mitglieder,
der FC Winterhausen lädt Sie recht herzlich 
zur diesjährigen Jahreshauptversammlung 
am Freitag, 14.06.2024 um 19.30 Uhr in 

die Gaststätte am Sportplatz ein.
Die Tagesordnung lautet wie folgt:

Sandro Nese Monika Zipperer
1. Vorsitzender Schriftführerin

Anträge zur Tagesordnung sind bis spätenstens 
04.06.2024 schriftlich beim 1. Vorsitzenden einzureichen!
Wir würden uns über eine zahlreiche Teilnahme sehr freuen!

1. Begrüßung
2. Genehmigung des Protokolls der 

Jahreshauptversammlung 2023
3. Berichte der Vorsitzenden
4. Berichte der Abteilungs- und Mannschaftsleiter
5. Bericht des Vermögensverwalters
6. Bericht der Revisoren
7. Erläuterung der Optionen und Abstimmung für einen 

zukünftigen Spielbetrieb der 1. und 2. Mannschaft.

8. Entlastung des 2. Vorsitzenden, des Schriftführers, der 
Abteilungs- und Mannschaftsleiter, der Beisitzer sowie 
der Revisoren

9. Neuwahl des 2. Vorsitzenden, des Schriftführers, der 
Abteilungs- und Mannschaftsleiter, der Beisitzer sowie 
der Revisoren

10.Verschiedenes, Wünsche und Anträge

Vereinsnachrichten

Flyer - Folder
auch in kleinen Auflagen

fragen Sie nach -
wir beraten Sie gerne

Phylokarte Print GmbH
Hotline: 0931 - 46 30 80

Anzeige
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   VdK-Ortsverband Ochsenfurt  
   mit Frickenhausen und Winterhausen 

 
Die Sozialrechtsberatung des Kreisverbandes Würzburg findet an jedem 2. und 4. Donnerstag im Monat 
im Feuerwehrhaus in Ochsenfurt, Pestalozzistr.1, statt. 

 

Die nächsten Sprechtage sind am 23.05.2024 und am 13.06.2024, von 09.00-11.00 Uhr. 
 

Bitte vorher Termin vereinbaren unter 0931-3901010 
(Mo.-Fr. von 08.00-12.00 Uhr und 13.00-16.00 Uhr, Do. bis 18.00 Uhr).  
Gerne auch per E-Mail: kv-wuerzburg@vdk.de 
 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 

Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Co - wozu? 
 

Infonachmittag mit Prof. Dr. jur. Tanja Henking und Prof. Dr. Silke Neuderth. Sie referieren über das 
Thema Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Co - wozu brauchen wir das? 
 

Am 15.05.2024, 15:00 Uhr im Pfarrheim in Frickenhausen. 
 

Auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen. 
 

 

 

 

 

 

Sie sind nicht gut zu Fuß,  

oder haben kein Fahrzeug? 
 

Wir bringen Sie zum Arzt, zur Apotheke, zum Einkaufen oder  

zu Veranstaltungen in und um Winterhausen. 
 

Außerdem bieten wir Besuchsdienst an  

und begleiten Sie beim Spaziergang. 
 

Wenden Sie sich vertrauensvoll und ohne Scheu an uns.  

 

Unsere Ansprechpartner sind: 

Monika Wenger Roswitha Oehler Iris Schweizer 
09333/10 09 0176/6 75 70 70 9 09333/5 41 
 

Manfred Urban Holger Zobel 
09333/3 36 09333/12 26 

 

Kirchliche Nachrichten
Evang.-luth. Kirchengemeinde Winterhausen
Pfarrer Robert Lütgenau
Hauptstr. 2, Winterhausen
Tel. 09333-205
E-Mail: pfarramt.winterhausen@elkb.de

19. Mai - Pfi ngstsonntag
10:45 Uhr Gottesdienst in Winterhausen, 
Pfr. Maier
Kollekte: Ökumenische Arbeit in Bayern

26. Mai – Trinitatis
09:30 Uhr Gottesdienst in Winterhausen, 
Pfr. Witzel
10:45 Uhr Gottesdienst in Goßmannsdorf, 
Pfr. Witzel
Kollekte: Diakonisches Werk Bayern II

02. Juni – 1. So nach Trinitatis
09:30 Uhr Gottesdienst in Winterhausen, 
Pfr. Lütgenau
Kollekte: Arbeit der eigenen Kirchengemeinde

Homepage

Für Informationen bitten wir auch unsere 
Homepage zu beachten: 

http://www.winterhausen-evangelisch.de 
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Kleidersammlung für Bethel durch die 
ev.-luth. Kirchengemeinde Winterhausen

Am Samstag, den 08. Juni 2024 können Sie von 
09:00 – 13:00 Uhr (am Pfarrhaus, Hauptstraße  2) die 
Kleiderspende abgeben.
Gut erhaltene Kleidung und Wäsche, Schuhe (bitte 
paarweise bündeln), Handtaschen, Plüschtiere und 
Federbetten – bitte jeweils gut verpackt.
Nicht in den Kleidersack gehören: Lumpen, nasse, 
verschmutzte oder beschädigte Kleidung und Wäsche, 
Textilreste, abgetragene Schuhe, Einzelschuhe, 
Gummistiefel und Skischuhe.
Der Umwelt zuliebe – gebrauchte Plastiktüten 
verwenden!

Vielen Dank.

Engagierter Pfarrer braucht engagierte 
Unterstützung

Seit Dezember 2023 ist Pfr. Lütgenau neben 
Winterhausen für Lindelbach mit Randersacker sowie 
Westheim mit Biebelried und Theilheim zuständig. D.h. 
was bisher zwei Pfarrer betreut haben, betreut nur noch 
ein Pfarrer, und für die einzelnen Kirchengemeinden 

Gruppe Tag, Zeit, Inhalt, Kantorat
(falls nicht anders vermerkt) Kontakt

Kirchenchor

donnerstags, um 19:30 Uhr
im „Musiktreff“ Winterhausen, Untere Hofstatt 1a
Leitung: Frau Edelgard Kern
Neue Sängerinnen und Sänger sind herzlich 
willkommen! 

Pfarramt
09333 205

Tanzkreis
freitags, 19:30 – 21:00 Uhr, Sakrale, meditative 
Kreistänze, Kurs bei der VHS Ochsenfurt. Termine im 
Mai & Juni am 17./31.05. & 14.06.2024

R. Lütgenau
09333 205

Tansaniachor Würzburg

Mittwoch, 20:00 Uhr, 22.05.2024 Gemeindezentrum 
Sommerhausen.
Termine im Juni: mittwochs, 20:00 Uhr, 12. & 26.06.2024 
Gemeindezentrum Sommerhausen.

U. Feulner
09333 1677

Krabbelgruppe donnerstags, 09:30 – 11:30 I. Riepel
0176 47706798

Neue Jungschar donnerstags, 16:45 – 18:15 Uhr, außer in den 
Schulferien

H. Zeissler
0175 5973336

Jugendkreis „Tee-Nager“ Zur Zeit keine Treffen… A. Richter
0157 32241289

Frauen-Treff montags, 14:00 Uhr (14-tägig), 27.05. & 10.06.2024. B. Braungardt
09333 1505

Frauen-Gymnastik 
(ab 50 Jahren)

montags, 14:00-15:00 Uhr, im Bürgerhaus
mit Hanne Stadelmann (kein Bodenturnen).

B. Lorenz
09333 1034

Seniorenkreis Einmal monatlich, dienstags
11.06.2024, 14:00 Uhr

M. Wenger 
09333 1009

Bitte beachten Sie auch unsere Homepage für aktuelle Informationen!
steht weniger Zeit zur Verfügung wie bisher, die 
Pfr. Lütgenau aber vorrangig für spirituelle Aspekte 
(Gottesdienste, Andachten, Taufen, Trauungen, 
Beerdigungen) und Seelsorge verwenden möchte. 
Deshalb suchen wir engagierte Unterstützung:

- um beim Gemeindebrief inhaltlich 
mitzuarbeiten

- um bei der Verteilung von 
Gemeindebriefen und Pfarramtspost 
mitzuhelfen

- um inhaltliche Beiträge für die Homepage 
beizusteuern

- um den Kircheninnenhof der St. 
Nikolauskirche zu pflegen

- um bei der Kirchenvorstandswahl am 
20.10.2024 zu kandidieren

Außerdem sucht der Kirchenchor noch 
sängerische Verstärkung für das 400-jährige 
Jubiläum in 2025!!

Herzliche Grüße und bleiben Sie 
zuversichtlich!

Ihre Kirchengemeinde und Pfarrer 
Robert Lütgenau
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Kath. Kirchengemeinde St. Nikolaus
Eibelstadt mit Sommerhausen u. Winterhausen

Gottesdienstordnung vom 19.05.2024 mit 
02.06.2024

Sonntag, 19. Mai - PFINGSTEN
  >> Kollekte für Kollekte für   
  RENOVABIS <<
09.30 Uhr HOCHAMT für die Pfarrgemeinde
14.00 Uhr FEIER der TAUFE: Jonas Ruderisch

Montag, 20. Mai - PFINGSTMONTAG
09.30 Uhr MESSFEIER

Donnerstag, 23. Mai - Donnerstag der 7. Woche im  
  Jahreskreis
18.00 Uhr ROSENKRANZ
18.30 Uhr MESSFEIER

Sonntag, 26. Mai - DREIFALTIGKEITSSONNTAG
  >> Kollekte für Kollekte für den   
  Katholikentag <<
09.30 Uhr HOCHAMT für die Pfarrgemeinde
18.00 Uhr MAIANDACHT des Kath. 

Frauenbunds Eibelstadt

Montag, 27. Mai - HL. BRUNO, 
  Bischof von Würzburg
18.00 Uhr ROSENKRANZ
18.30 Uhr MESSFEIER

Donnerstag, 30. Mai - HOCHFEST des LEIBES und  
  BLUTES CHRISTI -    
  FRONLEICHNAM
09.30 Uhr HOCHAMT, anschl. 

FRONLEICHNAMSPROZESSION

Freitag, 31. Mai - Freitag der 8. Woche im   
  Jahreskreis
18.30 Uhr FEIERLICHER ABSCHLUSS DER 

MAIANDACHTEN mit Aussetzung 
des Allerheiligsten und euchar. 
Segen

Sonntag, 02. Juni - 9. SONNTAG im JAHRESKREIS
09.30 Uhr MESSFEIER für die Pfarrgemeinde 
  anschl. Kirchenkaffee des Kath. 

Frauenbundes 
10.15 Uhr KINDERKIRCHE
************************************************
St. Nikolaus, Eibelstadt

Sonntag, 26. Mai ´24 - 18.00 Uhr
Maiandacht des Kath. Frauenbundes Eibelstadt

Donnerstag, 30. Mai ´24 - 09.30 Uhr
Hochamt, anschl. Fronleichnamsprozession

Sonntag, 02. Juni ´24 - 09.30 Uhr
Messfeier, anschl. Kirchenkaffee

Sonntag, 02. Juni ´24 - 10.15 Uhr
Kinderkirche

Pfarramt Eibelstadt - geänderte Öffnungszeiten
Am Mittwoch, 29. Mai ´24 ist das Pfarramt nicht 
besetzt!

Sie erreichen:
Pfarrer: Tobias Fuchs    
Telefon: 0931/708165
Mail: tobias.fuchs@bistum-wuerzburg.de

Pfarrer Dr. Fungula,  
Tel. 09303/2223 oder 0162/2740130
Mail: frederic.fungula@bistum-wuerzburg.de

Öffnungszeiten des Pfarrbüros Eibelstadt:
Mo., Mi. und Fr. von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Do., von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr


